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§ 14
Spionage

Wer es unternimmt, Tatsachen, Gegenstände, For
schungsergebnisse oder sonstige Nachrichten, die im 
politischen oder wirtschaftlichen Interesse oder zum 
Schutze der Deutschen Demokratischen Republik ge
heimzuhalten sind, an andere Staaten oder deren Ver
treter, an Organisationen oder Gruppen, die einen Kampf 
gegen die Arbeiter-und-Bauern-Macht oder andere fried
liebende Völker führen, oder deren Vertreter oder Hel
fer auszuliefern oder zu verraten, wird wegen Spionage 
mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft; auf 
Vermögenseinziehung kann erkannt werden.

§ 15
Sammlung von Nachrichten

Wer Nachrichten, die geeignet sind, die gegen die Ar
beiter-und-Bauern-Macht oder andere friedliebende Völ
ker gerichtete Tätigkeit der in § 14 genannten Stellen 
oder Personen zu unterstützen, für sie sammelt oder 
ihnen übermittelt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jah
ren bestraft.

§ 16
Verbindung zu verbrecherischen Organisationen 

oder Dienststellen

Wer zu den in § 14 genannten Stellen oder Personen 
in Kenntnis ihrer gegen die Arbeiter-und-Bauern-Macht 
oder andere friedliebende Völker gerichteten Tätigkeit 
in Verbindung tritt, wird mit Gefängnis bis zu drei Jah
ren bestraft.


